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Nach der Satzungsänderung der Ärztekam
mer Nordrhein, die in der JuniAusgabe 2018 
des Rheinischen Ärzteblattes bekanntgege
ben wurde, werden Amtliche Bekannt
machungen der Ärztekammer Nordrhein im 
Internet angebot der Ärztekammer www. 

aekno.de veröffent
licht. Dazu ist eine eige
ne Rubrik „Amt liche 
Bekanntmachungen“ 
eingerichtet worden. 
Besucher der Home
page erreichen diese 
über den direkten Link 

www.aekno.de/Amtliche_Bekanntmachungen 
oder von jeder Stelle der Homepage aus über 
ein Logo auf der rechten Seite.

Neben den aktuell veröffentlichten Amt
lichen Bekanntmachungen können sämt
liche Bekanntmachungen über verschiedene 
Listen durchforstet werden. Zum einen steht 
ein chronologisch aufgebautes Archiv aller 

online publizierten Bekanntmachungen ab 
Juni 2018 zur Verfügung. Zum anderen finden 
sich auch Listen, die sich an den einzelnen 
Einrichtungen orientieren, wie der Ärztekam
mer Nordrhein, der Nordrheinischen Ärzte
versorgung und der Kassenärztlichen Verei
nigung Nordrhein, die bis Oktober 2016 ihre 
Amtlichen Mitteilungen im Rheinischen  
Ärzteblatt veröffentlichte. Für die Bekannt
machungen der Ärztekammer sowie für die 
Nordrheinische Ärzteversorgung stehen da
rüber hinaus thematisch sortierte Listen zur 
Verfügung. Diese Übersichten beinhalten 
Einträge ab der JanuarAusgabe 1996 des 
Rheinischen Ärzteblattes. Auch können über 
einen Link am Ende der Seite die Amtlichen 
Bekanntmachungen im Rheinischen Ärzte-
blatt durchforstet werden. 

Fragen und Anregungen sowie Kritik und 
Lob zum Internetangebot der Ärztekammer 
Nordrhein senden Sie bitte an die EMail 
Adresse onlineredaktion@aekno.de bre
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Datenschutzgrundverordnung

Versand personenbezogener Daten via 
Kontaktformular immer verschlüsseln

Seit Kurzem können Ärzte und Psycholo
gische Psychotherapeuten wegen fehlen 
der Verschlüsselung ihrer Homepages  
ab gemahnt werden. Konkret geht es um die 
Verschlüsselung von Kontaktformularen. 
Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
müssen personenbezogene Daten, wie sie 
zum Beispiel bei Kontaktformularen er 
hoben werden, bei der Übermittlung ge
schützt werden. Dies kann man mithilfe  
einer TransportLayerSecurity (TLS) 
Verschlüsselung der Webseite umsetzen. Die 
KV Nordrhein empfiehlt, nicht nur die 
 Kontaktformulare mit TLS zu verschlüsseln, 
sondern die  gesamte Webpräsenz unter die
sen Schutz zu stellen. Wer seine Website 
selbst verwaltet: Viele Verwaltungspro
gramme  bieten die Einbindung von Zertifi ka
ten an – und ge nügen so den Sicherheitsstan
dards der DSGVO. Weitere Informationen: 
www.kvno.de
 KV Nordrhein

Amtliche Bekanntmachungen

Alles auf einen Blick

DSGVO im Praxisalltag: Das RÄ berichtete 
in der Augustausgabe ausführlich über  
Neuerungen und Maßnahmen.

Frailty-Syndrom

Hausarztpraxen für 
Studienteilnahme
gesucht

Das Institut für Allgemein
medizin (IfAM) am Univer
sitätsklinikum Düsseldorf 
sucht hausärztliche Praxen 
für das Forschungsprojekt 
„Cofrail“. Dieses beschäftigt 
sich mit den Bedürfnissen 
älterer, in eigener Wohnung 
lebender Patientinnen und 
Patienten, die gebrechlich 
und zunehmend schwächer 
geworden sind. Das „Geria
trisches FrailtySyndrom“ 
stellt aufgrund seiner Kom
plexität für die beteiligten 
Akteure (Hausarztpraxis, 
Patientin/Patient, Familie, 
Pflegedienst) eine Heraus
forderung dar. Das mit Mit
teln des Innovationsfonds 
des Gemeinsamen Bundes
ausschusses (GBA) finan
zierte Forschungsprojekt 
zielt darauf ab, Versorgungs
bedarfe geriatrischer Patien
tinnen und Patienten in den 
Hausarztpraxen zu ermit
teln und Ressourcen zu ak
tivieren. An der Studie teil
nehmende Praxen erhalten 
eine finanzielle Aufwands
entschädigung.
Kontakt für interessierte  
Ärzte: Institut für Allgemein
medizin, Universitätsklini
kum Düsseldorf, Werdener 
Str. 4, 40227 Düsseldorf,  
Tel.: 0211 8108169,  
Fax: 0211 8118755, EMail: 
susanne.loescher@ 
med.uniduesseldorf.de
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DSGVO
Den neuen Datenschutz 
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Größerer Spielraum
für behandelnde Ärzte
BÄK erweitert Therapieziele
bei Opiatabhängigkeit
  

„Ist eventuell ein 
Arzt an Bord?“
Was Ärzte tun können, wenn 
im Flieger ein Notfall auftritt

BGH bestätigt
Rechtsprechung
Jahre andauernder Streit zur 
Wahlvereinbarung entschieden


